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Einladung 
 
zu einer Gemeindeversammlung am 
 

Freitag, 8. Juni 2018, 19.30 Uhr, im Giebel, Buch am Irchel 
 
Traktandenliste 
 

Politische Gemeinde 

1. Genehmigung der Jahresrechnung 2017 der Politischen Gemeinde Buch am Irchel. 

2. Bauprojekt Sanierung Bruppichstrasse; Abschnitt Langenbachstrasse bis Geisswies. 

3. Anfragen nach § 17 des Gemeindegesetzes. 
 
 
Die Akten und das Stimmregister liegen ab Freitag, 25. Mai 2018, während den Bürozeiten 
der Gemeindeverwaltung zur Einsicht auf. 
 
Anfragen nach § 17 des Gemeindegesetzes sind dem Präsidenten der Gemeindevorsteher-
schaft spätestens zehn Arbeitstage vor der Versammlung einzureichen. 
 
Stimmberechtigt sind Schweizerinnen und Schweizer mit politischem Wohnsitz in der Ge-
meinde, die das 18. Altersjahr zurückgelegt haben und nicht vom Stimmrecht ausgeschlos-
sen sind. 
 
Die gesetzlichen Bestimmungen über das Anfrage- und Rekursrecht werden in der Einla-
dungsbroschüre auszugsweise bekanntgegeben. 
 
Die Einladungsbroschüre wird allen Haushaltungen zugestellt. Weitere Exemplare können 
bei der Gemeindeverwaltung bezogen werden. 
 
 
Buch am Irchel, 18. Mai 2018 Gemeinderat Buch am Irchel 
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Politische Gemeinde 
 
Geschäft Nr. 1 
 
 
Finanzen: Genehmigung der Jahresrechnung 2017 der politischen Gemeinde Buch am 
Irchel. 
 _________________________________________________________________________  
 

Antrag 
 
Der Gemeinderat Buch am Irchel beantragt den Stimmberechtigten, sie wollen gestützt auf 
Art. 15, Ziffer 4 der Gemeindeordnung vom 26. November 2006 beschliessen: 
 
1. Die Jahresrechnung 2017 der Politischen Gemeinde Buch am Irchel wird mit folgenden 

Feststellungen genehmigt: 

1.1. Mit CHF 4'690'809.79 Aufwand und CHF 5'612'919.10 Ertrag schliesst die Laufende 
Rechnung mit einem Ertragsüberschuss von CHF 922'109.31. 

1.2. Für Investitionen im Verwaltungsvermögen werden CHF 3’894'547.36 Ausgaben und 
CHF 1’205'536.05 Einnahmen ausgewiesen, was Nettoinvestitionen von CHF 
2'689'011.31 ergibt. 

1.3. Für Investitionen im Finanzvermögen werden CHF 770‘000.00 Ausgaben und 
CHF 770’000.00 Einnahmen ausgewiesen, was Nettoinvestitionen von CHF 0.00 
ergibt. 

1.4. In der Bilanzübersicht sind Aktiven und Passiven von je CHF 13'716'286.77 ausgewie-
sen. Das Eigenkapital beträgt CHF 7'969'712.66. 

 
 
Weisung zur Jahresrechnung 2017 
 
Die Jahresrechnung 2017 weist einen Ertragsüberschuss von CHF 922'109.31 aus. Im Vor-
anschlag wurde mit einem Aufwandüberschuss von CHF 20'570.00 gerechnet. Somit 
schliesst die Jahresrechnung 2017 rund CHF 942'679.31 besser ab, als ursprünglich budge-
tiert. Dieses erfreuliche Ergebnis ist im Wesentlichen auf folgende Faktoren der Laufenden 
Rechnung zurückzuführen: 
 

 Die Funktion «Gemeindesteuern» schliesst insgesamt mit einem Mehrertrag von rund 
CHF 163'000.00 ab. Insbesondere die ordentlichen Steuern der früheren Jahre haben 
zum besseren Ergebnis beigetragen. 

 Die Veräusserung der Liegenschaft Desibachstrasse 2 ergab einen Buchgewinn in der 
Höhe von CHF 744'168.00. Dieser Betrag war nicht im Voranschlag 2017 eingestellt. 

 Konsequente Ausgabendisziplin in allen Aufgabenbereichen. 
 
Hinweis zur Investitionsrechnung: 
Das Legat Bänteli wurde zu Gunsten der Finanzierung des Neubaus der Mehrzweckhalle mit 
integriertem Gemeindesaal aufgelöst. Die Auflösung des Legats wurde bereits mit der Ur-
nenabstimmung zur Vorlage der Mehrzweckhalle am 28. Februar 2016 festgehalten. Das 
Legat Bänteli darf nur zweckgebunden (Gesundheit, Alter, Jugend, Sport, Landwirtschaft, 
Kultur) aufgelöst werden. Dies ist im vorliegenden Fall eindeutig gegeben. Deshalb erfolgte 
in der Jahresrechnung 2017 die Auflösung. Insgesamt wurde als Investitionsbeitrag an die 
Mehrzweckhalle eine Gutschrift von CHF 957'120.05 verbucht. 
 
Die vollständige Rechnung sowie die Erläuterungen zu den Budgetabweichungen liegen bei 
der Gemeindeverwaltung auf und können eingesehen werden. 
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Politische Gemeinde 
 
Geschäft Nr. 2 
 
 
Tiefbau: Bauprojekt Sanierung Bruppichstrasse; Abschnitt Langenbachstrasse bis 
Geisswies. 
 _________________________________________________________________________  
 
Antrag 
 
Der Gemeinderat Buch am Irchel beantragt den Stimmberechtigten gestützt auf Art. 15 Ziff. 3 
der Gemeindeordnung vom 26. November 2006: 
 

Dem Bauprojekt Sanierung Bruppichstrasse; Abschnitt Langenbachstrasse bis Geisswies, 
zuzustimmen und einen Bruttokredit von CHF 268'500.00 inkl. MwSt. zu genehmigen. 
 
 
Weisung 
 
Einleitung 
 

Der Gemeinderat Buch am Irchel beabsichtigt, einen Teilabschnitt der Bruppichstrasse im 
Jahr 2018 zu sanieren. Das Projekt ist jedoch nicht im Voranschlag 2018 eingestellt und hat-
te bei der langfristigen Planung eigentlich keine Priorität. Die Eile begründet sich aus einem 
Wasserleitungsbruch im Herbst 2017 welcher die Strasse erheblich unterspülte und das 
Fundament stark beschädigte. Zudem führt ab Dezember 2018 die geänderte Buslinie ent-
lang der Bruppichstrasse und die Bushaltestelle Irchelhof des bergwärts fahrenden Busses 
soll angepasst werden. Aus diesem Grund möchte der Gemeinderat einen Teilabschnitt der 
Bruppichstrasse so bald als möglich sanieren lassen. Das Ingenieurbüro INGESA AG wurde 
deshalb mit der Ausarbeitung des Bauprojekts beauftragt. 
 
Vorhaben 

Der technische Bericht mit dem Kostenvoranschlag vom 19. März 2018 liegt vor. Die Arbei-
ten umfassen den Ersatz der Wasserleitung, die Innensanierung der Kanalisationsleitungen 
und der komplette Ersatz von der Trag- und der Deckschicht der Strasse sowie der Randab-
schlüsse. Der Sanierungsperimeter liegt im Abschnitt Langenbachstrasse bis Geisswies. Der 
Gemeinderat möchte die Sanierung der Bruppichstrasse zeitnah umsetzen. Die Ausführung 
der Sanierung Bruppichstrasse ist im Zeitraum August bis Oktober 2018 vorgesehen. 
 
Kostenaufstellung Sanierung Bruppichstrasse (alle Beträge inkl. MwSt.): 
 

Bereich Arbeiten Betrag in CHF Total 
Strasse Bauarbeiten 90’000  
 Nebenarbeiten 15‘000  
 Technische Arbeiten 10’500  
Total Strasse   115’500 
Abwasser Bauarbeiten 75’000  
 Nebenarbeiten 6‘000  
 Technische Arbeiten 10‘500  
Total Abwasser   91'500 
Wasser Bauarbeiten 47‘000  
 Nebenarbeiten 4‘000  
 Technische Arbeiten 10‘500  
Total Wasser   61’500 
Gesamttotal   268’500 
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Schlussfolgerungen 
Der Gemeinderat möchte die Sanierung der Bruppichstrasse im Abschnitt Langenbachstras-
se bis Geisswies so bald als möglich umsetzen und erachtet das vorliegende Projekt als 
notwendig und sinnvoll. Der Gemeinderat beantragt den Stimmberechtigten, dem Bauprojekt 
zuzustimmen und einen Bruttokredit von CHF 268'500.00 inkl. MwSt. zu Lasten der Jahres-
rechnung 2018 zu genehmigen. 
 
Das vollständige Projektdossier von INGESA AG liegt bei der Gemeindeverwaltung zur Ein-
sicht auf. 
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Anfragen und Rechtsmittel 
 
 
Anfragerecht gemäss § 17 Gemeindegesetz 
 

Die Stimmberechtigten können über Angelegenheiten der Gemeinde von allgemeinem Inte-
resse Anfragen einreichen und deren Beantwortung in der Gemeindeversammlung verlan-
gen. Sie richten die Anfrage schriftlich an den Gemeindevorstand. 

Anfragen, die spätestens zehn Arbeitstage vor einer Versammlung eingereicht werden, be-
antwortet der Gemeindevorstand spätestens einen Tag vor dieser Versammlung schriftlich. 

In der Versammlung werden die Anfrage und die Antwort bekannt gegeben. Die anfragende 
Person kann zur Antwort Stellung nehmen. Die Versammlung kann beschliessen, dass eine 
Diskussion stattfindet. 
 
 
Rechtsschutz 
 

Stimmrechtsrekurs 

Wegen Verletzung von Vorschriften über die politischen Rechte innert 5 Tagen schirftlich 
Rekurs in Stimmrechtssachen (§ 19 Abs. 1 lit. c i.V.m. § 21a und § 22 Abs. 1 VRG). 

Bemerkung zum Rekurs in Stimmrechtssachen: Der Rekurs gegen die Verletzung von Ver-
fahrensvorschriften an der Gemeindeversammlung setzt voraus, dass diese an der Ver-
sammlung von irgendeiner stimmberechtigten Person gerügt worden ist (§ 21a Abs. 2 VRG) 

Rekurs gegen Anordnungen der Legislative 

Wegen Rechtsverletzungen, unrichtiger oder ungenügender Feststellung des Sachverhaltes 
sowie Unangemessenheit der angefochtenen Anordnung kann innert 30 Tagen schriftlich 
Rekurs erhoben werden (§ 19 Abs. 1 VRG i.V.m. § 19b Abs. 2 lit. c VRG sowie § 20 Abs. 1 
VRG). 

Rekurs gegen Erlasse der Legislative 

Wegen Verletzungen des übergeordneten Rechts kann innert 30 Tagen schriftlich Rekurs 
erhoben werden (§ 19 Abs. 1 VRG i.V.m. § 19b Abs. 2 lit. c VRG sowie § 20 Abs. 2 VRG). 
 
 

Mit dem neuen Gemeindegesetz, das am 1. Januar 2018 in Kraft trat, ergeben sich beim Rechtsschutz ver-
schiedene Änderungen. Die Rechtsmittel in Gemeindeangelegenheiten sind neu einheitlich im Verwaltungs-
rechtspflegegesetz (LS 175.2; VRG) geregelt. Damit soll dem Ziel der Vereinfachung und Vereinheitlichung des 
Rechtsschutzes in einem Gesetz Rechnung getragen werden. 
 
Der Rekurs in Stimmrechtssachen, mit dem die Verletzung der politischen Rechte gerügt werden kann, ist in § 
19 Abs. 1 lit. c VRG geregelt. Die noch im aufgehobenen Gemeindegesetz vom 6. Juni 1926 enthaltene Ge-
meindebeschwerde als (spezialgesetzliches) Rechtsmittel zur Anfechtung von Beschlüssen der Stimmberech-
tigten und des Gemeindeparlaments wurde aufgehoben. Solche Beschlüsse können neu mit Rekurs gemäss § 
19 Abs. 1 und 2 VRG angefochten werden. 
 
Weiter fällt auch der noch in § 152 des aufgehobenen Gemeindegesetzes enthaltene Rekurs gegen Anordnun-
gen und Erlasse anderer Gemeindebehörden und Träger öffentlicher Aufgaben (insbesondere Vorstände von 
Gemeinden, Zweckverbänden, Anstalten und Privaten, die öffentliche Aufgaben wahrnehmen) weg. Solche Be-
schlüsse sind neu ebenfalls mit Rekurs gemäss VRG anfechtbar. 
 
Schliesslich fällt auch der bisherige "Protokollberichtigungsrekurs" mit Inkrafttreten des neuen Gemeindegeset-
zes dahin. Die Berichtigung des Protokolls kann somit nicht mehr für sich allein mit Rekurs verlangt werden. Es 
ist jedoch möglich, mit dem Rekurs gegen eine Anordnung oder einen Erlass gleichzeitig auch die Berichtigung 
eines angeblich unrichtigen oder unvollständigen Protokolls zu rügen. Alternativ ist es möglich, mit einer Auf-
sichtsbeschwerde an die Aufsichtsbehörde eine Protokollberichtigung zu verlangen. Es kann gerügt werden, 
dass das Protokoll den Wortlaut der gefassten Beschlüsse nicht richtig wiedergibt, es Lücken in der Wiedergabe 
der wesentlichen Aussagen enthält oder es Aussagen in einer Weise wiedergibt, die dem tatsächlichen Sinn 
zuwiderlaufen. 

 


